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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz 
und Mobilität vom 18.06.2024 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.6.  Bebauungsplan Nr. 1/22 (709) Gewerbegebiet Unterberchum hier:  a) Anpas-
sung der Geltungsbereiches b) Veröffentlichung des Bebauungsplanentwur-
fes im Internet / öffentliche Auslegung 
0407/2024 
Vorberatung 
ungeändert beschlossen 

 

[Es erfolgte kein Wortbeitrag.] 
 
 

Beschluss: 
 
a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Anpassung des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanentwurfes. 
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem 
Beschluss gehörenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1/22 (709) Gewerbegebiet Un-
terberchum und beauftragt die Verwaltung, den Plan einschließlich der Begründung vom 
03.05.2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats im Internet zu veröf-
fentlichen und öffentlich auszulegen. Die Begründung vom 03.05.2024 wird gemäß § 9 
Abs. 8 BauGB dem Bebauungsplan beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der Nieder-
schrift. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/22 (709) Gewerbegebiet Unterberchum 
liegt im Stadtbezirk Hohenlimburg, in der Gemarkung Berchum, Flur 1 und umfasst die 
Flurstücke 319, 553, 554, sowie teilweise die Flurstücke 716, 781, 799, 651 und 777. Das 
Plangebiet grenzt nördlich an die Verbandsstraße, östlich liegt das Feuerwehrgerätehaus 
Berchum/Garenfeld. Westlich verläuft die Lennetalbrücke der BAB 45, welche die Straße 
Unterberchum kreuzt. Südöstlich des Plangebietes schließt sich gewerbliche Nutzung an. 
Das Plangebiet umfasst ca. 1,8 ha.  
 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplanentwurf 
zu entnehmen. Der Bebauungsplanentwurf im Maßstab 1:500 ist Bestandteil des Be-
schlusses. 
 
Nächster Verfahrensschritt 
 
Die Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet und die öffentliche Ausle-
gung sollen nach dem Ratsbeschluss durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
CDU  3   
SPD 2   
Bündnis 90/ Die Grünen 3   
AfD  1   
Hagen Aktiv  1   
Bürger für Hohenlimburg / 
Die PARTEI 

1   

FDP 1   
Die Linke  1   
HAK 1   

 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 14 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
 
Befangenheit  
 
Herr Meier hat sich gemäß § 43 i.V.m. § 31 GO NRW für befangen erklärt und an der 
Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen. 
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